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Fachbereich Bürgerangelegenheiten/ 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Gewerbeangelegenheiten 
Frau Cassens, Frau Skrzypczak 
RATRiUM, Rathausplatz 10, 2. Obergeschoss 
Eingang D, Zimmer 216 
Telefon (0 44 21) 16-32 34, -32 31 
Fax (0 44 21) 16-41 32 34, -41 32 31 
gewerbe@wilhelmshaven.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Oberbürgermeister 

 
Hinweise zur Gewerbean-, -um- und -abmeldung 

 
1. Diese Anzeige gilt gleichzeitig als Anzeige nach § 138 Abs. 1 der Abgabenordnung bei dem für den angemeldeten Betrieb zuständigen Finanz-

amt; die übrigen steuerrechtlichen Vorschriften bleiben jedoch unberührt. Unberührt bleiben auch die sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Pflichten, z. B. nach dem Arbeits- und Sozialversicherungsrecht oder dem Außenwirtschafts- und Ausländerrecht. Diese Bescheinigung be-
rechtigt insbesondere nicht zum Beginn oder zur Änderung oder Erweiterung oder Verlegung eines Gewerbebetriebes, wenn dafür eine Er-
laubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle notwendig ist. Zuwiderhandlungen gegen eine Anzeige- oder Erlaubnispflicht oder eine 
Pflicht zur Eintragung in die Handwerksrolle können mit Geldbuße, in bestimmten Fällen (vgl. § 148 GewO) auch mit Geldstrafe oder Frei-
heitsstrafe geahndet werden. Die Fortsetzung eines ohne eine etwa erforderliche Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle be-
gonnenen Betriebes kann verhindert werden (§ 15 Abs. 2 GewO, § 16 HwO). Die Errichtung der Betriebsstätte bzw. die Nutzung kann bauge-
nehmigungspflichtig sein. Bitte wenden Sie sich an das Bauordnungsamt unter der Telefonnummer (0 44 21) 16-26 36. 
Wichtig: Die Weiterleitung der Gewerbemeldung ersetzt nicht die gesonderte Mitteilung gegenüber der Berufsgenossenschaft (BG). Der Un-
ternehmer selbst ist gesetzlich verpflichtet, dieser die Eröffnung des Unternehmens innerhalb einer Woche bzw. Änderungen innerhalb von 
vier Wochen anzuzeigen (§ 192 SGB VII). Unter folgender Info-Nr. erfahren Sie Ihre zuständige BG: 0180-5 18 80 88 (12 ct/Min.). 

2. Ein Wechsel des Betriebsinhabers (z. B. durch Kauf, Pacht, Erbfolge, Änderung der Rechtsform) einschließlich des Ein- oder Austritts ge-
schäftsführender Gesellschafter bei Personengesellschaften (OHG, KG, GbR), ein Wechsel der Betriebstätigkeit (z. B. Umwandlung eines 
Großhandels in einen Einzelhandel), eine Ausdehnung der Tätigkeit auf Waren oder Leistungen, die bei Betrieben der angemeldeten Art nicht 
geschäftsüblich sind (z. B. Erweiterung eines Großhandels um einen Einzelhandel), eine Verlegung des Betriebs oder die Aufgabe des Betrie-
bes ist erneut nach § 14 GewO anzuzeigen. 

3. Wer die Aufstellung von Automaten jeder Art als selbstständiges Gewerbe betreibt, muss die Anzeige bei der zuständigen Behörde seiner 
Hauptniederlassung erstatten. Der Gewerbetreibende hat den Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, seine la-
dungsfähige Anschrift sowie die Anschrift seiner Hauptniederlassung an dem Automaten sichtbar anzubringen. Gewerbetreibende, für die ei-
ne Firma im Handelsregister eingetragen ist, haben außerdem ihre Firma in der in Satz 2 bezeichneten Weise anzubringen. Ist aus der Firma 
der Familienname des Gewerbetreibenden mit einem ausgeschriebenen Vornamen zu ersehen, so genügt die Anbringung der Firma. 

4. Bei bereits gegründeten, aber noch nicht im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen gilt die Gewerbeanmeldung bis zur Regis-
tereintragung nur als Gewerbeanzeige für die in dem Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung angegebenen Gründer; für die juristische Per-
son gilt die Gewerbeanmeldung erst dann, wenn der auf der Vorderseite angegebenen Behörde ein Auszug über die Registereintragung vor-
gelegt wird, deren Inhalt mit den Angaben in der Gewerbeanzeige übereinstimmt. 

5. Ausländer, mit Ausnahme der EU-Bürger oder Staatsangehörige der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), die in 
eigener Person im Inland eine gewerbliche Tätigkeit ausüben wollen, bedürfen von der dafür zuständigen Ausländerbehörde einer Niederlas-
sungserlaubnis oder einer Aufenthaltserlaubnis, die die Ausübung einer entsprechenden Erwerbstätigkeit ausdrücklich erlaubt. Schweizer 
Staatsbürger haben ihr Freizügigkeitsrecht aus dem Freizügigkeitsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Schweiz (BGBl. II 
2001 S. 810) durch Vorlage eines deklaratorischen Aufenthaltstitels nachzuweisen, soweit sie sich in der Bundesrepublik Deutschland nieder-
lassen oder zur Erbringung von Dienstleistungen mit einer Dauer von mehr als 90 Tagen berechtigt sind. 

6. Die Verwaltungsgebühr für die Gewerbeanzeige beträgt bei einer Anmeldung 34,00 EUR, Ummeldung 30,00 EUR u. Abmeldung 30,00 EUR 
(bei postalischer Zustellung: Erhöhung jeweils um 2,00 EUR) - maximal (bei erhöhtem Aufwand) 43,00 €. Die Gebühr für eine Zweitausferti-
gung beläuft sich jeweils auf 15,00 EUR. Die Kosten für eine tagesaktuelle Gewerbemeldung beläuft sich ebenfalls auf 15,00 Euro. 

7. Die Gewerbeanzeige ist gemäß § 14 Abs. 4 GewO auf den gesetzlich festgelegten Vordrucken vollständig, in der vorgeschriebenen Anzahl und 
gut lesbar vorzunehmen; andernfalls kann sie zurückgewiesen werden. Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet, begeht gemäß § 146 Abs. 2 Nr. 1 GewO eine Ordnungswidrigkeit, die gemäß § 146 Abs. 3 GewO mit 
einer Geldbuße bis zu 1 000 EUR geahndet werden kann. 

8. Wird die Gewerbeanzeige persönlich erstattet, ist die Identität der oder des Anzeigenden durch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises 
nachzuweisen; wird sie durch einen Bevollmächtigten vorgenommen, ist eine entsprechende Vollmacht vorzulegen. 

9. Altpapier, Pappe und Altglas, das im Rahmen einer industriellen, gewerblichen oder ähnlichen Tätigkeit anfällt, darf nicht über die im Stadt-
gebiet flächendeckend aufgestellten Altpapier- und Glascontainer entsorgt werden. In diesen Fällen sind diese Abfälle zur Verwertung direkt 
der Wiederverwertung oder einem von der Stadt ermächtigten Dritten zur Wiederverwertung auf Kosten des Abfallbesitzers zu überlassen. 
Die Stadt benennt auf Anfrage diejenigen Einrichtungen, bei denen diese Abfälle zur Verwertung angeliefert werden können. Für Fragen steht 
Ihnen Herr Wolanski von den Wilhelmshavener Entsorgungsbetrieben unter der Telefonnummer (0 44 21) 16-46 17 zur Verfügung. 

 
 

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz 

 
Die allgemein bei allen Gewerbeanzeigepflichtigen durchgeführte Statistik dient der Gewinnung zuverlässiger, aktueller und bundesweit ver-
gleichbarer Daten über die Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen. Sie ist unentbehrliche Informationsgrundlage für die Wirtschafts-, Wettbe-
werbs- und Strukturpolitik. Rechtsgrundlage der Statistik ist § 14 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 14 Abs. 14 der Gewerbeordnung in Verbindung mit dem 
Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG). Erhoben werden die Tatbestände zu § 14 Abs. 14 Satz 4 Nr. 1 bis 3 
Gewerbeordnung. Gemäß § 14 Abs. 14 der Gewerbeordnung in Verbindung mit § 15 BStatG besteht für die nach § 14 Abs. 1 bis 3 Gewerbeordnung 
Anzeigepflichtigen Auskunftspflicht. Die Auskunftserteilung erfolgt mit der Gewerbeanzeige. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
Aufforderung zur Auskunftserteilung haben gemäß § 15 Abs. 6 BStatG keine aufschiebende Wirkung. Die erhobenen Einzelangaben werden nach 
§ 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. 
Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher For-
schung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass 
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden 
können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht für die Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind. Die Angaben zu den Feld-Nummern 1 bis 
4, 10 und 12 bis 14 sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Die Angabe zu der Feld-Nummer 10 
wird nach Abschluss der Prüfung der Angaben vernichtet. Die übrigen Angaben zu den Feld-Nummern werden zusammen mit den Angaben zu 
den Feld-Nummern 15, 18, 19 und 29 und dem Datum der Aufnahme zur Führung einer Adressdatei nach § 13 BStatG verwendet. Darüber hinaus 
dienen die vorgenannten Angaben der Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 2186/93 des Rates vom 22. Juli 1993 über die innergemeinschaft-
liche Koordinierung des Aufbaus von Unternehmensregistern für statistische Verwendungszwecke (ABl. EG Nr. L 196 S. 1). 


